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	Muster: Vertrag über die Erbringung von Beratungsleistungen (wichtigste Inhalte als Auszug)

	§ 1 Inhalt der Leistung
(1)	Der Pflegedienst führt in der Häuslichkeit des Kunden Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI durch. Sie dienen der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege, der Hilfestellung sowie der pflegefachlichen Unterstützung.
(2)	Die Durchführung der Einsätze wird vom Pflegedienst gegenüber der Pflegekasse formularhaft dokumentiert. Sofern erforderlich, wird der Pflegedienst ein Angebot über eigene Pflegeleistungen erstellen oder die Vermittlung zu anderen Leistungserbringern anbieten.
(3)	Sofern die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche beschließen, werden diese zum Inhalt der Leistungen dieses Vertrages.
§ 2 Einsatz von Pflegekräften
Der Pflegedienst stellt sicher, dass für die Beratungen Pflegekräfte eingesetzt werden, die das erforderliche spezifische Wissen mitbringen und über die nötige Beratungskompetenz verfügen.
§ 3 Terminmanagement
Der Pflegedienst wird für den Kunden das Beratungsintervall ermitteln, das sich für ihn aufgrund seines Pflegegrades aus § 37 Abs. 3 SGB XI ergibt. Veränderungen des Pflegegrades, die sich auf die Länge des Intervalls auswirken, werden berücksichtigt. Der Pflegedienst wird den Kunden jeweils 4 Wochen vor einer fällig werdenden Pflichtberatung oder einer Kann-Beratung kontaktieren und Beratungstermine anbieten. Der Pflegedienst haftet nicht für Kürzungen des Pflegegeldes, die die Pflegekasse aufgrund einer unterlassenen Pflichtberatung verfügt.
§ 4 Kosten der Beratungseinsätze
Der Pflegedienst wird die Kosten der Beratungseinsätze auf dem gesetzlich vorgegebenen Weg mit den Kostenträgern abrechnen bzw. bei Privatversicherten oder Beihilfeberechtigten in Rechnung stellen. Mit der Durchführung dieses Vertrags und der darin verbrieften Organisationsleistungen sind für den Kunden keine Kosten verbunden.
§ 5 Übergang in ambulante oder (teil-)stationäre Pflege
Der Pflegedienst wird dem Kunden erforderlich werdende ambulante Pflege im Rahmen seines Versorgungsauftrages selbst anbieten. Für den – auch vorübergehenden – Zugang in teilstationäre oder stationäre Versorgungsformen wird der Pflegedienst je nach Verfügbarkeit Angebote des eigenen oder eines anderen Trägers vermitteln.
§ 6 Inkrafttreten und Kündigung
Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Er kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Der Pflegedienst kann den Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündigen. Eine Begrün-dung ist in beiden Fällen nicht erforderlich.
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